
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 27. Dezember 2024 
20. Wahlperiode 

Unterrichtung 20/221 

der Landesregierung 
 
Vorbereitung einer Änderung des Jugendmedienschutzstaatsver-
trages in Form eines Sechsten Staatsvertrages zur Änderung medi-
enrechtlicher Staatsverträge (Sechster Medienänderungsstaatsver-
trag / 6. MÄStV) 

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Art. 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Parlamentsinformationsgesetz (PIG).  

Federführend ist der Ministerpräsident.  

Zuständiger Ausschuss: Innen- und Rechtsausschuss 

 





Der Chef der Staatskanzlei | Postfach 7122 | 24171 Kiel

Minister

19. Dezember 2024

Vorbereitung einer Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages in Form 
eines Sechsten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag / 6. MÄStV)

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

unter Beachtung des Art. 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 1 Parlamentsinformationsgesetz (PIG) möchte ich darüber unterrich-
ten, dass die Länder eine Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages in Form ei-
nes Sechsten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (6. MÄStV) 
beabsichtigen.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind in ihrer Konferenz am 12. 
Dezember 2024 übereingekommen, den entsprechenden Entwurf eines 6. MÄStV zu be-
schließen. Den Beschluss (Anl. 1) sowie den Entwurf des Staatsvertrages (Anl. 2) füge ich
mit der Bitte um Kenntnisnahme bei. Zu den wesentlichen Punkten des Staatsvertrages: 

Mit der zunehmenden Nutzung des Internets und durch das geänderte Mediennutzungs-
verhalten auch durch Kinder und Jugendliche werden neue Regelungen notwendig, um 
junge Menschen besser vor Gefahren im Netz zu schützen. 
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Zweck dieses Staatsvertrages ist deshalb der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendli-
chen vor Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die de-
ren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor 
solchen Angeboten die die Menschenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch ge-
schützte Rechtsgüter verletzen. 

Mit der Reform des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) verbinden die Länder 
insbesondere das Ziel, technische Einstellungen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen bei der Mediennutzung leicht zugänglich zu machen und besser zu verknüpfen. Auch
die bereits vorhandenen Jugendschutzsysteme sollen so ihre Wirksamkeit bestmöglich 
entfalten können. 

Der neue Ansatz sieht darüber hinaus einen individuell leicht einstellbaren und einfach zu 
konfigurierenden Jugendschutz auf Endgeräten vor. Im Fokus stehen Apps, da über sie 
ein Großteil der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfolgt. Dabei erfolgt eine 
klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten, in dem jeder Akteur für seinen eigenen Wir-
kungskreis verantwortlich ist und bleibt. So erfolgt insbesondere die inhaltliche Bewertung 
der Angebote nach den bewährten Systematiken und Regeln des JMStV. Eine Filterung 
von Inhalten auf Ebene der Betriebssysteme erfolgt nicht. Allerdings soll zukünftig in den 
Einstellungen des Betriebssystems (z.B. Google Android, Apple iOS) bei Inbetriebnahme 
oder Nutzer-wechsel ein Mindestalter eingestellt werden können. Bei Aktivierung dieses 
Jugendschutzsystems wird im Betriebssystem die offene Browsersuche eingeschränkt. 
Dabei sind grundsätzlich alle Browser nutzbar, die die Anforderungen der Jugendschutz-
vorrichtung erfüllen. 

Außerdem enthält der Entwurf Regelungen, die die Rechtsdurchsetzung gegen Anbieter 
auch mit Sitz im Ausland verbessern sollen. In der Aufsichtspraxis der Medienanstalten hat
sich gezeigt, dass Anbieter z.B. eine Sperrverfügung durch eine kleine Änderung der URL 
umgehen können. Dies soll erschwert werden. Die Medienanstalten sollen zudem die 
Möglichkeit erhalten, die Zahlungsströme zu Angeboten zu kappen. Weitere Anpassungs-
vorschläge betreffen die Kennzeichnung von Angeboten, die Durchwirkung von Altersbe-
wertungen sowie die Aufgaben und die Zusammensetzung der KJM.

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Inhalten tangiert Regelungs-
bereiche, die sowohl im Länder- als auch im Bundesrecht verankert sind und verankert 
sein müssen. Um das gemeinsame Ziel eines konvergenten und kohärenten Regelungs-
systems zu erreichen, haben sich die Länder bei diesem Staatsvertrag um eine intensive 
Abstimmung und Kooperation mit dem Bund bemüht. Ziel war es, dass sich das Jugend-
schutzgesetz des Bundes sowie der zu novellierende Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
der Länder so ergänzen, dass ein umfassender und nachhaltiger Schutz von Kindern und 
Jugendlichen möglich wird.

Im Übrigen verweise ich auf meine Schreiben vom 9. November 2023 und 31. Mai 2024.  



Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der der Länder nehmen in Aussicht, den 
Staatsvertrag in ihrer Sitzung am 12. März 2025 zu unterzeichnen.  Der Staatsvertrag soll 
am 1. Dezember 2025 In Kraft treten.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schrödter

Anlagen:

1. MPK-Beschluss vom 12.Dezember 2024, Auszug aus dem vorl. Ergebnisprotokoll

2. Entwurf des Staatsvertrags (Stand 11.12.2024)
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Konferenz 

der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

am 12. Dezember 2024 in Berlin 

 
 

Vorläufiges Ergebnisprotokoll 
 
 

TOP 10 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (6. MÄStV) 

 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden Be-

schluss: 

 

1. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beschließen den als 

Anlage beigefügten Entwurf eines Sechsten Staatsvertrages zur Änderung medi-

enrechtlicher Staatsverträge (Sechster Medienänderungsstaatsvertrag). 

2. Sie werden auf dieser Grundlage die notwendigen Unterrichtungen der Landespar-

lamente vornehmen. 

3. Sie nehmen in Aussicht, den Staatsvertragsentwurf bis zu ihrer Konferenz am 

12. März 2025 zu unterzeichnen. 

4. Die Rundfunkkommission wird ermächtigt, bis zur Unterzeichnung des Staatsver-

trages notwendige Anpassungen vorzunehmen. 

  



 

 

Sechster Staatsvertrag 

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

– Entwurf – 

 

 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen,  

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und  

der Freistaat Thüringen 

 

 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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Artikel 1 
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

 
Der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in 
Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 10. bis 
27. September 2002, zuletzt geändert durch den Fünften Medienänderungsstaatsver-
trag vom 27. Februar bis 6. März 2024 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Angabe zu § 5c wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 5c Ankündigungen, Kennzeichnungs- und Hinweispflicht“. 

 
b) Die Angabe zum III. Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

 
„III. Abschnitt 

Technischer Jugendmedienschutz“ 
 

c) Die Angaben zu den §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst: 
 
„§ 11 Anforderungen an Jugendschutzprogramme 
 
§ 12 Anforderungen an Anbieter von Betriebssystemen“. 
 

d) Nach der Angabe zu § 12 werden folgende Angaben eingefügt: 
 
„§ 12a Ergänzende Bestimmungen für Apps mit anerkannten Jugendschutz-
programmen oder geeigneten technischen oder sonstigen Mitteln 
 
§ 12b Datenschutz“. 
 

e)  Die Angabe zu den §§ 25 bis 28 werden durch die folgenden Angaben ersetzt: 
 

„§ 25 Übergangsbestimmungen“ 
 
„§ 26 Evaluierung“ 

 
„§ 27 Geltungsdauer, Kündigung 
 
§ 28 Notifizierung“. 

 
2. In § 1 werden nach dem Wort „gefährden“ die Wörter „oder Risiken für deren per-
sönliche Integrität aufweisen“ eingefügt. 
 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Medienstaatsvertrages“ die Wörter „so-

wie für Betriebssysteme nach § 3 Nr. 6“ eingefügt. 
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Anbieter“ die Wörter „nach § 3 Nr. 2 und 

Nr. 7“ eingefügt und nach dem Wort „wurde“ die Wörter „,sowie des Arti-
kels 3 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsver-
kehr) (ABl. L 178 vom 17. Juli 2000, S. 1)“ gestrichen. 
 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „im Übrigen“ durch das Wort „zudem“ ersetzt 
und nach den Wörtern „Satz 1 bis 3“ die Angabe „, 5 und 6“ eingefügt. 
 

dd) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 

 
„Maßnahmen gegen Anbieter von Telemedien oder Betriebssystemen mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat sind auf Grundlage dieses Staatsver-
trages zulässig, wenn die Maßnahme 
 
1. zum Schutz 
 
a) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einschließlich des Jugend-

schutzes, insbesondere im Hinblick auf 
 

  aa) die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung, Verfolgung und Vollstre-
ckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 

 
  bb) die Bekämpfung der Verunglimpfung aus Gründen der Rasse, des 

Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, 
 
  cc) Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen oder 
 
  dd) die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteres-

sen, 
 
b) der öffentlichen Gesundheit oder 
 
c) der Interessen der Verbraucher und der Interessen von Anlegern  

 
erforderlich ist, 
 

2. ein bestimmtes Telemedium oder Betriebssystem betrifft, das die un-
ter Nummer 1 genannten Schutzziele beeinträchtigt oder eine ernst-
hafte und schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Ziele 
darstellt, 

 
3. in einem angemessenen Verhältnis zu den Schutzzielen nach Num-

mer 1 steht. 
 
Maßnahmen nach Satz 5 sind nur zulässig, wenn die gemäß Artikel 3 Ab-
satz 4 Buchstabe b und Absatz 5 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäi-
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schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte recht-
liche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17. Juli 2000, S. 1), die 
durch Verordnung (EU) 2022/2065 (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1) ge-
ändert worden ist, erforderlichen Verfahren eingehalten werden; davon un-
berührt bleiben gerichtliche Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren 
und die Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und 
von Ordnungswidrigkeiten.“ 
 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Für“ durch die Wörter „Dieser Staatsvertrag gilt nicht 
für“ ersetzt und die Wörter „gilt dieser Staatsvertrag“ und das Wort „nicht“ ge-
strichen. 

 
c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Medienstaatsvertrages“ die Wörter „und 

des Glücksspielstaatsvertrages“ eingefügt. 
 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 

b) Nach Nummer 4 werden folgende Nummern 5 bis 11 angefügt: 
 

„5. Jugendschutzprogramm eine softwarebasierte Anwendung, die Alters-
kennzeichnungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 ausliest und Angebote erkennt, 
die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu be-
einträchtigen, 

 
6. Betriebssystem eine softwarebasierte Anwendung, die die Grundfunktio-

nen der Hardware oder Software eines Endgeräts steuert und die Ausfüh-
rung von softwarebasierten Anwendungen, die dem Zugang zu Angeboten 
nach Nr. 1 dienen, ermöglicht, 

 
7.  Anbieter eines Betriebssystems eine natürliche oder juristische Person, 

die Betriebssysteme bereitstellt, 
 
8.  Jugendschutzvorrichtung ein System, um Jugendschutzeinstellungen vor-

zunehmen, insbesondere durch Einstellungsmöglichkeiten im Betriebs-
system oder in profil- und accountbasierten Systemen, 

 
9. App eine softwarebasierte Anwendung, die der unmittelbaren Ansteue-

rung von Angeboten nach Nr. 1 dient, 
 
10. Online-Suchmaschine ein Telemedium, das es Nutzern ermöglicht, in 

Form eines Stichworts, einer Spracheingabe, einer Wortgruppe oder einer 
anderen Eingabe Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf allen Websites 
oder auf allen Websites in einer bestimmten Sprache eine Suche zu einem 
beliebigen Thema vorzunehmen und Ergebnisse in einem beliebigen For-
mat angezeigt zu bekommen, über die sie Informationen im Zusammen-
hang mit dem angeforderten Inhalt finden können, 
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11.  Browser eine softwarebasierte Anwendung zur Betrachtung von und Inter-
aktion mit Angeboten nach Nr. 1.“ 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ durch das Wort „Prüfstelle“ ersetzt. 
 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
 

„(4) Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) legt im Einvernehmen mit 
den anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle Anforderungen 
an Systeme zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen nach § 4 Abs. 
2 Satz 2 zur Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes fest. Zur Aner-
kennung ihrer Eignung zur Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes 
können Systeme zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen nach § 4 
Abs. 2 Satz 2 einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle vor-
gelegt werden.“ 

 
6. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„Bei der Beurteilung der Entwicklungsbeeinträchtigung können auch au-
ßerhalb der medieninhaltlichen Wirkung liegende Umstände der jeweiligen 
Nutzung des Mediums berücksichtigt werden, wenn diese auf Dauer an-
gelegter Bestandteil des Mediums sind und eine abweichende Gesamtbe-
urteilung rechtfertigen; hierzu zählen insbesondere nach konkreter Gefah-
renprognose als erheblich einzustufende Risiken für die persönliche Integ-
rität von Kindern und Jugendlichen, insbesondere Risiken durch Kommu-
nikations- und Kontaktfunktionen, durch Kauffunktionen, durch glücks-
spielähnliche Mechanismen, durch Mechanismen zur Förderung eines ex-
zessiven Mediennutzungsverhaltens, durch die Weitergabe von Bestands- 
und Nutzungsdaten ohne Einwilligung an Dritte sowie durch nicht alters-
gerechte Kaufappelle insbesondere durch werbende Verweise auf andere 
Medien.“ 

 
bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

     „Die Altersstufen sind: 
      1. ohne Altersbeschränkung, 
      2. ab 6 Jahren, 
      3. ab 12 Jahren, 
      4. ab 16 Jahren, 

   5. ab 18 Jahren.“ 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
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„Sofern für diese Angebote bereits eine Alterseinstufung einer anerkann-
ten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle vorlag, die nicht abschlie-
ßend auf einem automatisierten Bewertungssystem beruhte, kann für die 
Verbreitung im Rundfunk und in Telemedien von der Vermutung aus Satz 
1 entsprechend dieser Alterseinstufung abgewichen werden.“ 

 
bb)  Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Kommission für Jugendmedienschutz 

(KJM)“ durch das Wort „KJM“ ersetzt. 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

   „(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass 
er 

 
   1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots 

durch Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich 
macht oder wesentlich erschwert, oder 

 
   2. das Angebot mit einer Alterskennzeichnung versieht, die von geeigneten 

Jugendschutzprogrammen nach § 11 Abs. 1 und 2 ausgelesen werden 
kann, oder 

 
 3. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, 

so wählt, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe übli-
cherweise die Angebote nicht wahrnehmen.“ 

 
d)  Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

 
„(8) Die KJM legt im Einvernehmen mit den anerkannten Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle Anforderungen an die Eignung technischer oder sonsti-
ger Mittel nach Abs. 3 Nr. 1 zur Gewährleistung eines effektiven Jugendschut-
zes fest. Zur Anerkennung ihrer Eignung zur Gewährleistung eines effektiven 
Jugendschutzes können technische oder sonstige Mittel nach Abs. 3 Nr. 1 einer 
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden.“ 
 

7. § 5c wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5c 
Ankündigungen, Kennzeichnungs- und Hinweispflicht“ 

 
b)  In Absatz 2 werden die Wörter „; § 12 bleibt unberührt“ gestrichen. 

 
c)  Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt: 

 
„(3) Anbieter von Telemedien müssen bei Filmen, Serien und Spielprogram-
men, die sie als eigene Inhalte anbieten, auf eine Alterseinstufung nach § 5 
Abs. 1 Satz 3 oder nach dem Jugendschutzgesetz in ihrem Angebot durch 
eine deutlich wahrnehmbare Kennzeichnung vor oder mit Beginn des Ange-
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bots hinweisen. Sie sollen zudem auf die wesentlichen Gründe für die Alters-
einstufung und auf Gefahren für die persönliche Integrität nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 hinweisen. Dies gilt auch für Angebote, die mit dem bewerteten Ange-
bot ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind. Die Pflicht besteht bei Fil-
men, Serien und Spielprogrammen nicht, wenn von Seiten des Anbieters si-
chergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Abs. 2 
bleibt unberührt. 

 
(4) Kennzeichnet ein Anbieter sein Angebot nach § 5 Abs. 3 Nr. 2, hat er auf 
das verwendete Jugendschutzprogramm in seinem Angebot eindeutig hinzu-
weisen.“ 

 
8. § 7 wird wie folgt geändert: 

 
a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „, sowie für Anbieter von Suchmaschinen“ 

gestrichen. 
 

b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 
„(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht für Vermittlungsdienste des Arti-
kel 3 Buchst. g der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste.“ 

 
c)  Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 bis 6. 

 
9. § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
 

a)  Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
10.  Die Überschrift des III. Abschnitts wird wie folgt gefasst: 
 

„III. Abschnitt 
Technischer Jugendmedienschutz“ 

 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 11 
Anforderungen an Jugendschutzprogramme“. 

 
b) Absatz 1 Satz 1 und 2 werden durch den folgenden Satz ersetzt: 

 
    „Jugendschutzprogramme müssen zur Beurteilung ihrer Eignung einer aner-

kannten Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden.“ 
 
12. § 12 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 12 
Anforderungen an Anbieter von Betriebssystemen 

 
(1) Anbieter von Betriebssystemen, die von Kindern und Jugendlichen üblicher-

weise genutzt werden im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6, stellen sicher, 
dass ihre Betriebssysteme über eine den nachfolgenden Absätzen entspre-
chende Jugendschutzvorrichtung verfügen. Passt ein Dritter die vom Anbieter 
des Betriebssystems bereitgestellte Jugendschutzvorrichtung an, besteht die 
Pflicht aus Satz 1 insoweit bei diesem Dritten. 

 
(2) Die Jugendschutzvorrichtung muss in einfacher, leicht zugänglicher und abge-

sicherter Weise aktiviert, deaktiviert und angepasst werden können. Zudem ist 
bei 

 
1. erstmaliger Inbetriebnahme, 
 
2. erstmaliger Bereitstellung der Jugendschutzvorrichtung und 

 
3. Funktionsänderungen der Jugendschutzvorrichtung 

   
auf die Möglichkeit, die Jugendschutzvorrichtung zu aktivieren oder anzupas-
sen, hinzuweisen und die Aktivierung und Anpassung zu ermöglichen. 

 
(3) In der Jugendschutzvorrichtung muss eine Altersangabe eingestellt werden 

können. Ist eine Altersangabe eingestellt, ist im Betriebssystem sicherzustellen, 
dass 
 
1. bei Browsern, die einen offenen Zugang zum Internet eröffnen, eine Nutzung 

nur möglich ist, sofern sie Online-Suchmaschinen ansteuern, die über eine 
gesicherte Suchfunktion verfügen oder deren ungesicherter Zugang individu-
ell und in abgesicherter Weise freigeschaltet wurde, 

 
2. die Installation von Apps nur über Vertriebsplattformen möglich ist, die die 

Altersangabe berücksichtigen und ein automatisiertes Bewertungssystem 
nach Abs. 4 vorhalten, 

 
3. nur Apps nutzbar sind, die der Altersangabe entsprechen oder die individuell 

und in abgesicherter Weise freigeschaltet wurden, und 
 

4. die Nutzung von Browsern und Apps individuell und in abgesicherter Weise 
ausgeschlossen werden kann. 

 
(4) In den systemeigenen Vertriebsplattformen für Apps ist sicherzustellen, dass 

Apps mit einer Altersangabe durch ein von der KJM anerkanntes automatisier-
tes Bewertungssystem einer anerkannten Einrichtung der freiwilligen Selbst-
kontrolle versehen werden, die vom Betriebssystem ausgelesen werden kann. 

 
(5) Anbieter von Betriebssystemen stellen eine Selbsterklärung über die Überein-

stimmung der Jugendschutzvorrichtung mit den Anforderungen der §§ 12, 12a 
Abs. 1 und 3 und 12b aus und hinterlegen diese bei der KJM. Die KJM veröf-
fentlicht die Selbsterklärung in ihrem Internetauftritt. 
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(6) Die KJM legt die Eignungsanforderungen für die gesicherte Suche nach Ab-

satz 3 Satz 2 Nr. 1 und automatisierte Bewertungssysteme nach Absatz 4 im 
Einvernehmen mit den anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle fest.“ 
 

13. Nach § 12 werden die folgenden §§ 12a und 12b eingefügt: 
 

„§ 12a 
Ergänzende Bestimmungen für Apps mit anerkannten Jugendschutzprogrammen o-

der geeigneten technischen oder sonstigen Mitteln 
 

(1) Anbieter von Betriebssystemen stellen abweichend von § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 

sicher, dass Apps, die über ein anerkanntes Jugendschutzprogramm nach § 11 
Abs. 2 oder ein geeignetes technisches oder sonstiges Mittel nach § 5 Abs. 3 
Nr. 1 verfügen, unabhängig von der in der Jugendschutzvorrichtung eingestell-
ten Altersangabe zugänglich und nutzbar sind. 
 

(2) Anbieter von Apps nach Absatz 1 stellen sicher, dass die in der Jugendschutz-
vorrichtung eingestellte Altersangabe angemessen berücksichtigt wird. 
 

(3) Apps, die ausschließlich Angebote nach § 5 Abs. 6 enthalten, sind unabhängig 
von der in der Jugendschutzvorrichtung eingestellten Altersangabe zugänglich 
und nutzbar zu machen. 

 
12b 

Datenschutz 
 

Anbieter von Apps und von Betriebssystemen verarbeiten die bei aktivierter Jugend-
schutzvorrichtung ausgelesenen Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen nach §§ 5, 12 und 12a. Die ausgelesenen und verarbeiteten Daten sind von den 
Anbietern mit Ausnahme der Anbieter von Betriebssystemen nach jedem Zugriff un-
verzüglich zu löschen.“ 
 
14. § 14 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „10“ ersetzt. 
 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Direktoren der“ gestrichen und die Wörter 
„den Landesmedienanstalten“ durch das Wort „diesen“ ersetzt. 

 
bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:  

„2. zwei Mitglieder mit besonderen Erfahrungen auf dem Gebiet des techni-
schen Jugendmedienschutzes, die von den Landesmedienanstalten im Ein-
vernehmen benannt werden,“ 
„3. zwei Mitglieder, die von den für den Jugendschutz zuständigen obersten 
Landesbehörden im Einvernehmen benannt werden.“ 

 
c) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  
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„Die für den Jugendschutz zuständige oberste Bundesbehörde benennt ein be-
ratendes Mitglied“. 
 

d) Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Direktor einer Landesmedienanstalt“ 
durch die Wörter „nach Satz 2 Nr. 1 entsandtes Mitglied“ ersetzt. 

 
15. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt geändert: 
 
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„Sie unterstützt die Landesmedienanstalten bei der Fortentwicklung der 

Aufsichtspraxis im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes.“ 
 
bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „Unbeschadet der Befugnisse von anerkannten Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1 
ist die KJM insbesondere zuständig für 

 
1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages, 

 
2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

und die Rücknahme oder den Widerruf der Anerkennung, 
 

3. die Bestätigung der Altersbewertungen nach § 5 Abs. 2 Satz 3, 
 

4. die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 
 

5. die Festlegung der Ausnahmen nach § 9, 
 

6. die Bestimmung der von Kindern und Jugendlichen üblicherweise ge-
nutzten Betriebssysteme nach § 12 Abs. 1 Satz 1, 

 
7. die Anerkennung automatisierter Bewertungssysteme nach § 12 

Abs. 4, 
 

8. die Festlegung der Eignungsanforderungen für die gesicherte Suche 
nach § 12 Abs. 6, 

 
9. die Aufsicht über Entscheidungen der Einrichtungen der Freiwilligen 

Selbstkontrolle nach § 19b Abs. 1 und 2, 
 

10. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der Prüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien und für Anträge bei der Prüfstelle auf Indi-
zierung und 

 
11. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach diesem Staatsver-

trag. 
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cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Die KJM trifft die Bestimmungen nach Nummern 6 bis 8 erstmalig inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages und überprüft 
sie regelmäßig sowie bei besonderem Bedarf, spätestens jedoch nach Ab-
lauf von drei Jahren.“ 

 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

 
„(2) Die KJM kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten insbeson-
dere mit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, der Bundes-
netzagentur und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der 
gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zusammenarbeiten und hierzu 

einen regelmäßigen Informationsaustausch pflegen. Die zuständige Landesme-
dienanstalt kann, soweit dies erforderlich ist, mit den benannten Stellen zu die-
sem Zweck Erkenntnisse austauschen.“ 

 
16. In § 17 Absatz 2 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ durch das Wort „Prüfstelle“ er-

setzt. 
 
17. § 19a wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „beurteilen die“ die Wörter „technischen 
oder sonstigen Mittel nach §§ 4 Abs. 2 Satz 2 5 Abs. 3 Nr. 1 und die“ eingefügt 
und die Wörter „Eignung der“ gestrichen sowie nach den Wörtern „Eignung 
nach“ die Wörter „§§ 4 Abs. 4, 5 Abs. 3 und“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „bei der“ die Wörter „das technische 
oder sonstige Mittel oder“ eingefügt. 
 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 

„(3) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle legen ge-
meinsame Kriterien für Hinweise nach § 5c Abs. 3 Satz 2 fest.“ 

 
18. In § 19b Absatz 2 Satz 1 werden vor dem Wort „Jugendschutzprogramm“ die Wör-

ter „technisches oder sonstiges Mittel nach §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 5 Abs. 3 Nr. 1 oder 
ein“ und nach dem Wort „Anbieter“ die Wörter „des technischen oder sonstigen 
Mittels oder“ eingefügt. 

 
19.  § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Anbieter“ die Wörter „nach § 3 Nr. 2 oder 
Nr. 7“ eingefügt. 
 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „von Telemedien“ durch die Wörter „nach 
§ 3 Nr. 2 oder Nr. 7“ ersetzt und folgender Satz angefügt: 
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„Darüber hinaus kann die zuständige Landesmedienanstalt den am Zahlungs-
verkehr Beteiligten, insbesondere den Kredit- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen, nach vorheriger Nennung unzulässiger Angebote im Sinne des § 4 
Abs. 1 und 2 die Mitwirkung an Zahlungen für diese Angebote untersagen, 
ohne dass es einer vorherigen Inanspruchnahme des Anbieters durch die Auf-
sicht bedarf.“ 

 
20. In § 21 Absatz 1 werden das Wort „Ein“ gestrichen und nach dem Wort „Anbieter“ 

die Wörter „von Telemedien ist“ durch die Wörter „nach § 3 Nr. 2 oder Nr. 7 sind“ 
ersetzt sowie das Wort „KJM“ durch die Wörter „zuständigen Landesmedienan-
stalt“ ersetzt. 

 
21. § 24 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „wer“ die Wörter 

„als Anbieter“ gestrichen. 
 
bb) In Nummer 1. werden dem Wort „Angebote“ die Wörter „als Anbieter nach 

§ 3 Nr. 2“ vorangestellt. 
 
cc) In den Nummern 2. und 3. werden nach den Wörtern „§ 4 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 und Satz 2“ die Wörter „als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt. 
 
dd)  In Nummer 4 wird die Angabe „Nr. 1“ durch die Angabe „Nr. 2“ ersetzt. 
 
ee Nach Nummer 4a. wird folgende Nummer 4b. eingefügt: 
 

     „4b. entgegen §5b ein dort genanntes Verfahren nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig vorhält,“. 

 
ff) Die bisherige Nummer 4b. wird Nummer 4c. und es werden nach den Wör-

tern „§ 5c Abs. 1“ die Wörter „als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt. 
 

gg) Die bisherige Nummer 4c. wird Nummer 4d. und es werden nach den Wör-
tern „§ 5c Abs. 2“ die Wörter „als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt. 

 
hh) Nach Nummer 4d. wird folgende Nummer 4e. eingefügt: 

 
„4e. als Anbieter von Telemedien ein Angebot ohne den nach § 5c Abs. 
3 Satz 1 erforderlichen Hinweis verbreitet,“. 

 
ii) In Nummer 10. werden nach dem Wort „§ 9“ die Wörter „Abs. 1“ gestrichen. 

 
jj) Nummer 11. wird wie folgt gefasst: 

 
„11.  als Anbieter eines Betriebssystems ein Betriebssystem bereitstellt, 

das entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 über keine den Vorgaben des § 12 
entsprechende Jugendschutzvorrichtung verfügt,“. 
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kk) Nach Nummer 11 werden folgende Nummern 12. bis 24. eingefügt: 
 
„12. als Dritter entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 ein Betriebssystem anpasst 

und so bereitstellt, dass es über keine den Vorgaben des § 12 ent-
sprechende Jugendschutzvorrichtung verfügt, 

 
13. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 keine entsprechende Aktivierung, Deak-

tivierung und Anpassung der Jugendschutzvorrichtung ermöglicht, 
 

14. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 zu den genannten Zeitpunkten nicht auf 
die entsprechende Aktivierung oder Anpassung hinweist oder diese 
nicht ermöglicht, 

 

15. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 nicht die Einstellung einer Altersangabe 
ermöglicht, 

 
16. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bei eingestellter Altersangabe nicht 

sicherstellt, dass bei Browsern, die einen offenen Zugang zum Internet 
eröffnen, eine Nutzung nur möglich ist, sofern sie Online-Suchmaschi-
nen ansteuern, die über eine gesicherte Suchfunktion verfügen; es sei 
denn, deren ungesicherter Zugang wurde individuell und in abgesi-
cherter Weise freigeschaltet, 

 
17. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 bei eingestellter Altersangabe nicht 

sicherstellt, dass die Installation von Apps nur über Vertriebsplattfor-
men möglich ist, die die Altersangabe berücksichtigen und ein auto-
matisiertes Bewertungssystem nach § 12 Abs. 4 vorhalten, 

 
18. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 bei eingestellter Altersangabe nicht 

sicherstellt, dass nur Apps nutzbar sind, die der Altersangabe entspre-
chen; es sei denn, Apps wurden individuell und in abgesicherter Weise 
freigeschaltet, 

 
9. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 bei eingestellter Altersangabe nicht 

sicherstellt, dass die Nutzung von Browsern und Apps individuell und 
in abgesicherter Weise ausgeschlossen werden kann, 

 

20. entgegen § 12 Abs. 4 in den systemeigenen Vertriebsplattformen für 
Apps nicht sicherstellt, dass Apps mit einer Alterseinstufung durch ein 
von der KJM anerkanntes automatisiertes Bewertungssystem einer 
anerkannten Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle versehen wer-
den, die vom Betriebssystem ausgelesen werden kann, 

 
 21. entgegen § 12a Abs. 1 bei eingestellter Altersangabe nicht sicherstellt, 

dass Apps, die über ein anerkanntes Jugendschutzprogramm nach 
§ 11 Abs. 2 oder ein geeignetes technisches oder sonstiges Mittel 
nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 verfügen, unabhängig von der in der Jugend-
schutzvorrichtung eingestellten Altersangabe zugänglich und nutzbar 
sind, 

 
 22. entgegen § 12a Abs. 2 als Anbieter von Apps nach § 12a Abs. 1 nicht 
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sicherstellt, dass die in der Jugendschutzvorrichtung eingestellte Al-
tersangabe angemessen berücksichtigt wird, 

 
 23. entgegen § 12a Abs. 3 bei eingestellter Altersangabe nicht sicherstellt, 

dass Apps, die ausschließlich Angebote nach § 5 Abs. 6 enthalten, 
unabhängig von der in der Jugendschutzvorrichtung eingestellten Al-
tersangabe zugänglich und nutzbar sind, 

 
24. entgegen § 12b bei aktivierter Jugendschutzvorrichtung ausgelesene 

Daten für andere Zwecke als zur Erfüllung seiner Verpflichtungen nach 
§§ 5, 12 und 12a verarbeitet oder diese entsprechend der Vorgabe 
des § 12b Satz 2 nicht nach jedem Zugriff unverzüglich löscht,“. 

 

    kk) Die bisherigen Nummern 12. bis 14. werden die Nummern 25. bis 28. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 bis 24 
mit einer Geldbuße bis zu zwei Millionen Euro und in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.“ 

 
22. § 25 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 25 Übergangsbestimmungen 
 
 (1) Die §§ 12 und 12a sind ein Jahr nach Bekanntgabe der Entscheidung der KJM 

über die Bestimmung der von Kindern und Jugendlichen üblicherweise genutzten 
Betriebssysteme nach § 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 anzuwenden.“ 

 
 (2) Die Frist nach Abs. 1 verlängert sich auf höchstens drei Jahre für Betriebssys-

teme im laufenden oder abgeschlossenen Produktionszyklus. 
 
 (3) Für nicht aktualisierbare Betriebssysteme auf Endgeräten, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages bereits in Verkehr gebracht wurden, sind 
die §§ 12 und 12a nicht anwendbar. 

 
(4) § 5c Abs. 3 ist erst sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages an-

zuwenden.“ 
 
23. Nach § 25 wird folgender § 26 eingefügt: 
 

„§ 26 
Evaluierung 

 
Dieser Staatsvertrag wird drei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert, um zu untersu-
chen, inwiefern die niedergelegten Schutzziele dieses Staatsvertrages durch die 
Anpassungen der §§ 5c, 12 und 12a erreicht wurden. Die vertragsschließenden 
Länder erstellen hierzu einen Bericht unter Einbeziehung der KJM, jugend-
schutz.net, der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und weiterer 
Sachverständiger.“ 
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24. Die bisherigen §§ 26 und 27 werden die §§ 27 und 28. 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Medienstaatsvertrages 

 
Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt geändert durch den Fünf-
ten Medienänderungsstaatsvertrag 27. Februar bis 6. März 2024, wird wie folgt geän-
dert: 
 
Nach § 109 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Gleiches gilt für Angebote, die mit bereits zur Sperrung angeordneten Angeboten 

ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.“ 
 
 

Artikel 3 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 
(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind die 
dort jeweils vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 
 
(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sind bis zum 30. Novem-
ber 2025 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konfe-
renz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 
 
(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages und des Medienstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 
2 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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